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Die europäische Zahlungs-Union
F. H. Der Nachteil der bisherigen Zahlungspläne, an

denen es ja nicht gefehlt hat, beruhte vor allem darauf,
daß sie zu bilateral waren und auf Voranschläge der Zah-
lungsbilanz-Defizite und Ueberschüsse abstellten, die je-
weils vor dem Inkrafttreten der Pläne aufgegeben wur-
den und deshalb in erheblichem Umfange Irrtümern aus-
gesetzt waren. Die bisherigen Pläne boten im übrigen
keine Möglichkeit, die Reserven der Zentralbanken zu
stärken. Immerhin war das System der sog. Ziehungs-
rechte, auf das hier nicht weiter eingetreten werden kann,
trotz seiner Unvollkommenheit eine willkommene Hilfe zu
einer Zeit, als sie am dringendsten notwendig war.

Nachdem durch die Abwertung im September 1949
ein besserer Ausgleich im europäischen Handel erzielt
werden konnte, wurde von der OEEC in Paris ein neuer
Zahlungsplan in Erwägung gezogen, der einen entschei-
denden Schritt auf dem Wege zur Konvertierbarkeit der
europäischen Währungen darstellt. Es sollen im nach-
folgenden die Grundzüge der europäischen Zahlungs-
union veranschaulicht werden.

I. Mechanismus.
Am Ende jeden Monates werden die aus dem Zah-

lungsverkehr mit den beteiligten Ländern seit Einführung
des Zahlungsplanes entstehenden Schulden oder Gut-
haben untereinander verrechnet, sodaß nur noch. Schuld-
ner und Gläubiger gegenüber der Union auftreten. Diese
verbleibenden Schulden und Guthaben werden in Dollars
ausgedrückt und wie folgt gedeckt:

Für jedes Land wird eine Quote festgelegt, die in
der Regel 15 o/o des Zahlungsverkehrs im Jahre T949
mit den beteiligten Ländern entspricht. Im Rahmen dieser
Quote können die Teilnehmer Ueberschüsse oder Defi-
zite decken. Es handelt sich also um einen „Swing",
der für zwei Jahre Gültigkeit hat und sich einerseits zu-
sammensetzt aus zinstragenden Dollarguthaben und an-
derseits aus Gold- oder Dollarzahlungen.

Wie kann nun diese Quote ausgenützt werden?
a) D u r ch den Schuldner:

Die Defizite werden ausgeglichen durch Kredite im
Ausmaß eines Fünftels der Länderquote. Die rest-
liehen vier Fünftel der Schulden werden durch Kre-
dite, gemischt mit Goldzahlungen, gedeckt, sodaß bei
voller Beanspruchung der Quote 60 o/o durch Kre-
dite und 40 o/o durch Goldzahlungen ausgenützt sind.

b) D u r ch den Gläubiger:
Der Gläubiger deckt seine Ueberschüsse bis zu
einem Fünftel einer Quote durch Kreditgewährung
an die Union, ohne dafür Goldzahlungen zuerhalten.
Für die verbleibenden vier Fünffei hat er zur Hälfte
Kredite zu eröffnen und zur andern Hälfte wird ihm
von der Union Gold überwiesen. Wenn also die
gesamte Quote durch einen Gläubiger beansprucht
wird, so hat er 60 o/o der Forderungen durch Kredite
an die Union zu decken und 40 o/o werden ihm in
Gold durch die Union vergütet.

Es würde zu weit führen, die nicht sehr einfachen Ver-
rechnungs-Methoden in den Einzelheiten zu schildern. Es
sei nur noch darauf hingewiesen, daß auch die Möglich-
keit besteht, bilaterale Kredite innerhalb der Zahlungs-
Union zu gewähren und bereits eröffnete Kredite mittels
des neu zu schaffenden Instrumentes zurückzuzahlen.
Interessant ist vielleicht noch das Detail, daß der Gläu-
biger seine Guthaben zu 2o/o verzinst erhält, während
der Schuldner 2 bis 21/. To — je nach der Dauer der
Beanspruchung der Kredite — an Zins zu bezahlen hat.

IL Amerikanische Hilfe
Die Marshallplan-Organisafion stellt der Zahlungs-

Union einen Fonds de Roulement von 350 bis 400 Mio.
Dollars zur Verfügung. Weitere 150 Mio. Dollars werden
der Union für Unfersfützungszwecke freigegeben, um
denjenigen Staaten zu helfen, die nicht in der Lage sind,
als Schuldner der Union Goldzahlungen zu leisten.
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Dann besteht noch ein Reserefonds von 100 Mio. Dol-
lars, über deren Verwendung bis jetzt keine Bestimmun-
gen aufgestellt wurden. Endlich erhalten gewisse Länder
wie Oesterreich, Griechenland, England, Norwegen, Hol-
land und die Türkei im Rahmen einer Struktur Hilfe
von 300 Mio. Dollars. Zuschüsse, die es ihnen erlauben
sollen, der Union beizutreten.

III. Rücktritte
Die Teilnehmer an der europäischen Zahlungs-Union

können sich aus folgenden Gründen zürückziehen :

a) Nach zwei Jahren, weil die finanziellen Verpflich-
tungen vorläufig nur für diese Zeit-Periode gelten;

b) Wenn die Quote eines Schuldners oder Gläubigers
erschöpft ist;

c) Wenn die Union nicht in der Lage ist, die vorgese-
henen Goldzahlungen an einen Gläubigerstaat vor-
zunehmen ;

d) Ausstoß aus der Union, wenn der Schuldner seine
Goldzahlungen nicht leistet.

IV. Die besondere Lage der Schweiz

Obschon das Parlament den Beitritt zur Zahlungs-
union noch nicht ratifiziert hat, ist anzunehmen, daß der
schweizerischen Mitwirkung nichts mehr im Wege steht.
Die Quote für unser Land ist auf 250 Mio. Dollars fest-
gesetzt worden. Bei voller Ausnützung dieser Quote
würde der Schweiz von der Union 400 Mio. Fr. in Gold
bezahlt, während 600 Mio. Fr. in Form von Guthaben
gegenüber der Zahlungsunion stehen gelassen werden
müßten, Nachdem aber vorgesehen ist, daß die alten, aus
bilateralen Abkommen stammenden Guthaben über die
Zahlungsunion amortisiert werden können, ist es denk-
bar, daß durch Abbau der bisherigen Kredite, namentlich
an Frankreich und England, die Vorschüsse an das Aus-
land entsprechend vermindert werden.

V. Handelspolitische Folgerungen
Die durch die Teilnehmer an der Zahlungsunion auf

dem Gebiet der Handelspolitik zu übernehmenden Ver-
pflichtungen sind sehr weitgehend. Nach dem Beitritt
sind 60 Prozent der Einfuhr zu liberalisieren, d. h. jeg-
liehe Einfuhrbeschränkungen, Kontingentierungen usw.
müssen aufgegeben werden und alle Mitglieder der
Zahlungsunion sind gleich zu behandeln. Diese obliga-
forische Liberalisierung soll ferner mit dem Inkraffl-
treten der Zahlungsunion unter den Teilnehmerstaaten
noch weifer ausgebaut werden. Jedes Land bestimmt aber
selbst, welche Waren auf die Liberalisierungs-Liste zu
setzen sind. Auch innerhalb der noch nicht liberalisierfen

40 Prozent des Warenverkehrs dürfen keine Benachteiii-
gungen einzelner Staaten erfolgen.

VI. Auswirkungen für die Textilindustrie
Es ist unbestreitbar, daß der Wegfall der handelspoli-

tischen Diskriminierung und der dadurch bedingte wei-
tere Ausbau der Liberalisierung sich insbesondere für die
Textilindustrie günstig auswirken muß. Es gibt nach
wie vor noch eine beträchtliche Nachfrage nach Textilien,
die bis heute in den betreffenden Staaten mangels Devi-
sen oder Kontingenten nicht befriedigt werden konnte.
Die Frage ist nur, ob die Teilnehmerstaaten an der Union
die Textilien auf ihre Freiliste setzen. Es ist anzuneh-
men, daß England, Schweden, Norwegen und Dänemark
die Liberalisierung der Einfuhr von Textilien zugestehen
werden. Ueber die Absichten Deutschlands und Italiens
ist noch nichts Positives bekannt.

Ohne Zweifel sind die kurzfristigen Wirkungen der
Zahlungsunion für die Textilindustrie als günstig zu be-
urteilen. Ob der neue Zahlungsplan auch für längere Sicht
funktionsfähig ist, wird nicht zuletzt von der Wirtschafts-
Politik der einzelnen Länder abhängen und ihrem Erfolg,
übermässige Zahlungsbilanz-Defizite zu verhindern. Es
ist schwer, vorauszusehen, ob die festgelegten Länder-
quoten für ein zweijähriges Funktionieren der Union ge-
nügen, oder ob nicht die eine oder andere Quote allzu
rasch erschöpft und damit ein Rückfall in den Bilateralis-
mus zu erwarten ist.

Auch wenn gewisse Bedenken dieser Art gerechtfertigt
sein mögen, so wäre es doch nicht zu verantworten,
deswegen der Zahlungsunion fernzubleiben, denn die
Nachteile des Äbseifsstehen wären für die Textilindu-
strie viel unheilvoller, als die Nachteile einer vorzeitigen
Erschöpfung gewisser Länderquoten. Es wäre doch mit
Sicherheit anzunehmen, dass die Mitgliedstaaten der
Schweiz gegenüber ihre Diskriminierungspraxis mit noch
größerer Hartnäckigkeit zur Anwendung brächten, wobei
wohl die Textilindustrie — wie die Erfahrung zeigt —
zu den Leidfragenden zu zählen wäre. Abschließend ist
noch hervorzuheben, daß alle Maßnahmen, wie die Locke-
rung von Devisenvorschriften und andern Einschränkun-
gen, die Liberalisierung und Konvertierbarkeit der Wäh-
rungen. zusammen mit der allmählichen Aufgabe der
bilateralen Regelungen, zu begrüssen sind, daß aber die
Lösung der Probleme der ungewöhnlich hohen Sterling-
Guthaben einiger außereuropäischer Länder, der zum Teil
stark überhöhten Zolltarife, der Export-Kapazität Süd-
osfasiens, der anhaltenden Inflation in verschiedenen
Staaten nicht vernachlässigt werden darf.

Quartalsbericht Nr. 2 der sdiweiz. Seiden- und Rayon-Industrie und des Handels
Im letzten Monat ist der 2. Quartalsbericht der Zen-

tralkommission der schweizerischen Seiden- und Rayon-
Industrie und des Handels erschienen. Der Bericht be-
leuchtet die Entwicklung der Produktion, der Einfuhr und
Ausfuhr im II. Quartal 1950 und bietet Vergleiche
zu den Ergebnissen in den Jahren 1948 und 1949. Sie
sind allerdings nichts weniger als erfreulich, denn die
neuesten Zahlen weisen gegen die beiden Vorjahre zum
Teil recht wesentliche Rückschläge auf.

I. Schappeindustrie: Die Produktion der schweizeri-
sehen Schappespinnereien ist gegenüber dem ersten Quar-
tal nochmals zurückgegangen und erreicht nur noch knapp
450,0 des Normaljahres 1947. Die Einfuhr von Seiden-
abfüllen und Schappe-Kammzügen weist in der Berichts-
période eine starke Steigerung auf, indem im Fernen
Osten Ankäufe zu relativ billigen Preisen gemacht werden
konnten. Die Einfuhr von ZellWollgarnen hat stark zu-
genommen und macht bereits 20 0/0 der Inlandsproduk-
tion aus. Die Ausfuhrziffern von Schappe-, Cordonnet-
und Zellwollgarnen sind gegenüber dem I. Quartal
1950 stark zurückgegangen.

II. Kunsfseidenfabriken : Die Produktion von Fibranne
und Rayonne ist mit zusammen 3 800 t um 400 t ge-

ringer als im I. Quartal. Die Ausfuhr verzeichnet eine
kleine Steigerung, dagegen waren am Ende des ,11. Qar-
tals in den Rayonnefabriken 200 Arbeifer weniger .be-

schäftigt als am 31. März dieses Jahres.
III. Seidenzwirnerei: 567 beschäftigte Arbeifer leiste-

mit 41144 beschäftigten Zwirnspindeln insgesamt 294 507

Arbeitsstunden. Das II. Quartal war durch eine starke
Inanspruchnahme des passiven Zwirnveredlungsverkehrs
gekennzeichnet. Der Ausbruch des Korea-Konfliktes, heißt
es im Bericht, hat die Lage jedoch gründlich geändert,
die rasch steigenden Seidenpreise haben die Nachfrage
stimuliert und die Beschäftigungsaussichten für das dritte
Quartal sind dadurch wesentlich besser geworden, bei
leider noch immer ungenügenden Erlösen.

IV. Seidembandindusfrie: Die Beschäftigung geht lang-
sam, aber beständig zurück; trotzdem sind die Fabri-
kanten bemüht, die Arbeiterschaft nach Möglichkeit
durchzuhalten. Die Bandausfuhr ist von 424,76 q im
Werte von Fr. 2 487 901 im I. Quartal des laufenden
Jahres auf 332,52 q im Werte von Fr. 1 813 670 zurück-

gefallen. Die billigeren Erzeugnisse der französischen
und italienischen Industrie benachteiligen die Qualitäts-
erzeugnisse der Basler Industrie stark.
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